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TOP
Bestätigung des Stellvertreters des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Garching

Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.09.2011 Haupt- und Finanzausschuss

I. Sachvortrag:

Mit Ablauf des 24.10.2011 endet die 6-jährige Amtszeit des Stellvertretenden 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Garching, Herrn Johann Eichenseer. Aus diesem 
Grund hat die Stadt Garching am 01.07.2011 eine Dienstversammlung zur Wahl des 
Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten durchgeführt.

Für die Wahl gab es einen Bewerber:

         Heiner Hegering, wohnhaft Echinger Weg 2

Foto: Heiner Hegering

Von den abgegebenen 69 Stimmen waren 65 gültig, Herr Hegering erhielt davon 62 
Stimmen.

Nach Art. 8 Abs. 3 BayFwG i.V.m. § 7 Abs. 1 AV BayFwG kann Stellvertreter des 
Kommandanten einer Feuerwehr werden, wer u.a. die vorgeschriebenen Lehrgänge an der 
staatlichen Feuerwehrschule mit Erfolg besucht hat. Herr Hegering hat bisher nicht den 
Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ besucht. Ausnahmsweise genügt es, wenn den 
Umständen nach anzunehmen ist, dass der Betreffende den Lehrgang in angemessener 
Frist mit Erfolg besuchen wird. Herr Hegering hat bereits angekündigt, dass er den noch 
fehlenden Lehrgang als „Leiter einer Feuerwehr“ in den nächsten Monaten besuchen wird.

Kreisbrandrat Josef Vielhuber hat mitgeteilt, dass die Bestätigung des Gewählten zum 
Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten unter der auflösenden Bedingung erfolgen 
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kann, dass der fehlende Lehrgang innerhalb eines Jahres besucht wird, sodass die 
Bestätigung zum Stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Garching 
erfolgen kann. Der Kreisbrandrat hat ferner aufgrund der Größe der Feuerwehr und der 
Einsatzzahlen den Besuch des Lehrgangs für Führer von Führungsgruppen oder Verbänden 
empfohlen.
Nach Art. 8 Abs. 4 BayFwG in Verbindung mit der. der Garchinger Geschäftsordnung ist der 
Haupt- und Finanzausschuss für die Bestätigung zuständig.

II. Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, dass Herr Heiner Hegering als Stellvertreter 
des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Garching ab 25.10.2011 bestätigt wird. Die 
Bestätigung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass der fehlende Lehrgang „Leiter 
einer Feuerwehr“ innerhalb eines Jahres mit Erfolg besucht wird.
 

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt als Tischvorlage an den Stadtrat

an den Ausschuss

Anlagen

zugestellt als Tischvorlage an den Stadtrat

an den Ausschuss


